	[image: ]




	Projekthandbuch

	
	


05.09.00 Änderungsmanagement 
Zweck
Änderungswünsche werden vom Auftraggeber, Projektsteuerung, Objekt- und Fachplaner, oft auch von ausführenden Firmen geäußert.  
Änderungen haben in aller Regel Einfluß auf Kosten, Zeiten und Qualitäten, oft auf mehrere Faktoren gleichzeitig. Der Einfluss kann auf die Einzelfaktoren sowohl erhöhend wie auch vermindernd wirken. 
Änderungen - und deren Auswirkungen - nur über Protokolle zu verfolgen, ist von vornherein zum Scheitern verurteilt! Das Instrument zur Verfolgung von Änderungen ist Änderungsmanagement. 
Aufgaben 
Änderungsmanagement besteht aus den folgenden drei Teilen:
1 Änderungsstandardablauf
Der Standardablauf (projektspezifischer Flußplan) muss zu Anfang eines Projektes einmal verbindlich geklärt werden. Bei einvernehmlicher Festlegung können Abweichungen von der festgelegten Prozedur leichter geahndet werden; d.h. Spielregeln erleichtern den Umgang miteinander.
2 Änderungsantrag
Änderungsanträge werden von 1 - n durchnumeriert.
Vom Antragsteller immer zu nennen sind:
· Beschreibung der geänderten Leistung 
· Begründung / Verursacher 
· Auswirkungen auf das Projekt in qualitativer Hinsicht
· Auswirkungen auf Termine und Kosten / Folgekosten
· Termin, bis zu dem die Entscheidung über den Änderungsantrag vorliegen muss, um keine Verzögerung im Planungs- oder Bauablauf eintreten zu lassen. 
3 Liste der Änderungen
Die Liste der Änderungen und deren laufende Saldierung ist Voraussetzung, die Kosten im Griff zu halten.
In der Regel setzt Änderungsmanagement nach der Phase Entwurfsplanung 
(HU/EU-Bau) ein.
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